
2. Änderung des Bebauungsplans "Höchstadt-Süd 111/1"

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses

Der Stadtrat der Stadt Höchstadt a. d. Aisch hat mit Beschluss vom 25.09.2017 die 2. Änderung
des Bebauungsplans "Höchstadt-Süd 111/1" mit Begründung in der Fassung vom 11. 09. 2017 als
Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches
(BauGB) ortsüblich bekannt gemacht.

Mit dieser Bekanntmachung tritt die Bebauungsplan-Anderung in Kraft.

Jedermann kann die Bebauungsplan-Änderung mit der Begründung bei der Stadt Höchstadt
(Rathaus, Marktplatz 5, 91315 Höchstadt a. d. Aisch, Zimmer E02), jeweils von Montag bis Frei-
tag während der Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
Schriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des §215 Abs. 1 BauGB wird
gemäß § 215 Abs. 2 BauGB hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach §214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BaüGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des §214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
Schriften über dasVerhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich ge-
genüber der Stadt geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den
Mangel begründen soll, ist darzulegen. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach §214 Abs.2a
BauGB beachtlich sind.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewie-
sen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in
dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit-ctes'AnspruchesJierbeigeführt wird.

Höchstadt a. d. Aisch, den 29. 09. 2017

Ortsüblich bekannt gemacht am: d/l7 u^' 0/^
Abgenommen am: f<» c; ,g
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Brehm B" ermeister
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2. Änderung
Bebauungsplan Höchstadt-Süd 111/1
im Beschleunigten Verfahren gem. §13a BauGB

Begründung mit örtlichen Bauvorschriften
gemäß § 9 (8) BauGB
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A. Anlass + Ziele der Planaufstellung

Der rechtskräftige Bebauungsplan Höchstadt Süd 111/1, Bekanntmachung der Genehmigung vom
10. 03. 1983, ordnet den vorgesehenen Änderungsbereich als Allgemeines Wohngebiet ein Auf den
Baugrundstücken wurden jeweils enge Baugrenzen zugestanden, die den Geist der 1980er Jahre
ausdrücken.

Durch die vorgelegte Änderung des Bebauungsplans soll den Grundstückseigentümern und
Bauherren ein "zeitgemäßer Umgang mit dem Gut Baugrund zugestanden werden Durch die
Ausweitung der zulässigen Baugrenzen soll den Bauherren eine zeitgemäße Nachverdichtung der
Bebauung ermöglicht werden. Durch die beantragte Änderung, soll die Schaffung von zusätzlichem
Wohnraum möglich gemacht werden, ohne dass hierfür zusätzliche Landfläche verbraucht werden
muss.

Durch die vorgesehene Zulässigkeit von Pult- und Flachdächern soll eine zeitgemäße architektonische
Gestaltung möglich gemacht werden.

Die Größe und die Ausrichtung der vorhandenen betroffenen Grundstücke sowie die Lage der
bestehenden Gebäude lassen eine Nachverdichtung im Änderungsbereich zu.

B. Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der 2. Änderung des vorliegenden Bebauungsplanes umfasst folgende Flurstücke
in der Gemarkung Höchstadt a. d. Aisch. Sämtliche betroffenen Grundstücke liegen beiderseits des
Bechhofener Wegs in Höchstadt:
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2408/116
2408/68
2408/66
2408/65
2404/10
2403/13
2403/12
2403/11
2403/17
2403/16
2403/15
2404/17
2404/7
2404/6
2408/70
2408/71
2408/72
2408/73
2408/69
2408/80
2404/8
2403/14

C. Verfahrensablauf

Durch die Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplans im vorgesehenen Teilbereich wird dem
Anliegen der Nachverdichtung der Bebauung auf den vorhandenen Baugrundstücken Rechnung
getragen. Der betroffene Teilbereich lässt eine Bebauung von weniger als 20.000 m2 Grundfläche zu.

Aus diesem Grund ist gemäß §13a BauGB eine Anwendung des Beschleunigten Verfahrens zulässig.

Im Beschleunigten Verfahren kann von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach §3 (1) und
§ 4 (1) BauGB abgesehen werden. Auf Grund des begrenzten Regelungsinhaltes des vorliegenden
Bebauungsplanes sind negative Auswirkungen auf Private nicht zu erwarten
Der Wegfall der frühzeitigen Beteiligung wird daher als unbedenklich angesehen.
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Im Beschleunigten Verfahren kann von der Umweltprüfung nach §2 (4) sowie vom Umweltbericht
nach § 2 a Nr. 2 BauGB abgesehen werden. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wird darauf in der
Bekanntmachung hingewiesen. Eine zusammenfassende Erklärung ist nicht erforderlich.

Das vorliegende Verfahren beginnt daher direkt mit einem kombinierten Aufstellungs- sowie
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss.

D. Auswirkungen + Folgen der Planung
mit Begründung der neuen Festseteungen des Bebauungsplans

Durch die vorgelegte Änderung des Bebauungsplans im beplanten Teilbereich wird den
Grundstückseigentümern und Bauherren ein zeitgemäßer Umgang mit dem _Gut Baugrund
zugestanden. "Durch die Ausweitung der zulässigen Baugrenzen wird den Bauherren eine
Nachverdichtung der Bebauung ermöglicht. Durch die beantragte Änderung wird die Schaffung von
zusätzlichem W'ohnraum in Form von eigenständigen Neubauten und Anbauten bzw. Erweiterungen
möglich werden, ohne dass hierfür zusätzliche Landfläche verbraucht wird.

Zur Erzielung einer zeitgemäßen Nachverdichtung, wird die zulässige Grundflächenzahl GRZ auf 0,4
belassenen. "Die zulässigen Baufelder auf den Grundstücken werden vergrößert. Die Baugrenze wird
derart verändert, dass'Sie von den südlichen und nördlichen Grundstücksgrenzen und den
angrenzenden Straßen mit 3, 00 m Abstand auf den Grundstücken geführt wird Innerhalb der_neuen
und größeren Baufelder stehen den Eigentümern dadurch mehr Flächen zur Bebauung zum Zwecke
der Nachverdichtung zur Verfügung.

Mit der Zulässigkeit von zwei Vollgeschossen wird die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum
wesentlich begünstigt.

Durch die Gestattung von Flach- und Pultdächern wird eine zeitgemäße Architektur ermöglicht. Im
Umfeld des Änderungsbereiches wurden bisher bereits Gebäude mit Flachdächern genehmigt und
errichtet.

Höchstadt, 11.09.2017

Georg L , Archit t
Entwurfsverfasser
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